
* Die Kreis-Delegiertenversammlung der SPD-Pankow möge beschließen 1	
* Der Landesparteitag der SPD Berlin möge beschließen 2	
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Titel: Angebot des ÖPNV für mobilitätseingeschränkte Menschen verbessern 6	
 7	
Berlin ist eine anhaltend wachsende Stadt, die auch in den kommenden Jahren einen enormen Wachstumsschub 8	
stemmen muss. Die Berliner SPD will dieses Wachstum gestalten und dafür Sorge tragen, dass die 9	
unterschiedlichen Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner gleichmäßig und mit Sorgfalt austariert werden. 10	
 11	
Zu den stark wachsenden Einwohnergruppen gehören die Seniorinnen und Senioren, die bis ins hohe 12	
Lebensalter mobil bleiben wollen. Dies wollen auch andere mobilitätseingeschränkte Menschen wie z.B. 13	
Rollstuhlfahrer*innen, Personen mit Kinderwagen und Rollatoren. Viele dieser Menschen sind auf den ÖPNV 14	
angewiesen. 15	
 16	
Dieser Entwicklung muss die Abgeordnetenhausfraktion der Berliner SPD Rechnung tragen. Sie setzt sich daher 17	
im Rahmen der Weiterentwicklung des ÖPNV für folgende Punkte ein, um die öffentliche Verkehrsinfrastruktur für 18	
mobilitätseingeschränkte Menschen zu verbessern:  19	
 20	

• Im Regelbetrieb der Trambahnen sollen ausschließlich Niederflurtrambahnen fahren. 21	
• Alle Berliner Tram- und Bus Haltestellen müssen so gestaltet sein, dass mobilitätseingeschränkte 22	

Menschen mit Gehhilfen, Rollatoren, Rollstu ̈hlen und Kinderwagen barrierefrei ein- und aussteigen 23	
können (gerade vielfrequentierte Tram/Bus-Haltestellen sind im Berufsverkehr schwer für 24	
mobilitätseingeschränkte Menschen benutzbar). Das kann durch folgenden Maßnahmen erreicht 25	
werden: 26	

o breite Haltestelleninseln, 27	
o abgesenkte Bordsteine im Zu- und Abfahrtsbereich, 28	
o das Ein- und Aussteigen im Straßenbereich (wie auf der Schönhauser Allee) soll vermieden 29	

werden. 30	
• Straßenbahnhaltestellen, auch inmitten der Fahrbahnen, müssen ein sicherer Ort für die Fahrgäste sein. 31	

Um die Fahrbahn als Gefahrenzone und Barriere zu markieren, ist der Raum der Haltestelle für Bahn- 32	
und Autofahrer*innen durch eine eine deutliche Kennzeichnung hervorzuheben. Diese muss einerseits 33	
auf der Fahrbahn selbst, andererseits auf Augenhöhe der Fahrgäste deutlich sichtbar sein. 34	

• Fahrstühle in allen Berliner S-Bahnhöfen. 35	
• Die Ausschilderungen - insbesondere Fahrpläne und Tarifinformationen - müssen auch fu ̈r 36	

sehschwache Menschen und bei Dunkelheit lesbar sein. Dazu sind geeignete 37	
Beleuchtungseinrichtungen und Schriftgrößen zu verwenden. 38	

• Das Fahrplanangebot muss auch außerhalb von Werktagen so gestaltet sein, dass öffentliche 39	
Grünanlagen, Freizeitangebote und andere Freizeiteinrichtungen gut erreichbar sind. 40	

• Die Belange mobilitätseingeschränkter Menschen sind bei Fahrplanänderungen einzubeziehen. Dazu 41	
müssen Kenntnisse über beliebte Orte, die mobilitätseingeschränkte Menschen häufig aufsuchen, 42	
bekannt sein (wie z.B. Freizeiteinrichtung, Parks, Kitas, Schulen, Ärztehäuser, Familienzentren usw.). 43	
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Begründung: 46	
 47	
Erfolgt mündlich 48	


